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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  
für Halbzeuge (Normalien) der AUMO GmbH 

 
 
Für das Vertragsverhältnis gelten, soweit nicht schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist, ausschließlich die nachstehenden 
Bedingungen. Anderslautende entgegenstehende Bedingungen 
des Bestellers gelten nicht, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die nachstehenden 
Bedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von seinen Bedingungen abweichender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller 
vorbehaltlos ausführt.  
 
 
I. Vertragsabschluss und Lieferung 
 

a) Der Vertrag kommt erst durch Annahme der durch den 
Besteller ausgelösten Bestellung bzw. des durch den 
Besteller ausgelösten Auftrages durch uns zustande. 
Der Besteller verzichtet auf den Zugang einer 
Annahmeerklärung. Wir nehmen das Vertragsangebot 
durch eine Bestätigung per Brief, Telefax, E-Mail oder 
spätestens durch Versendung der bestellten Ware bzw. 
das Erbringen der Dienstleistung an. Bei der Bestellung 
von mehreren Waren und Dienstleistungen liegen 
getrennte und voneinander unabhängige Angebote 
zum Abschluss von mehreren Kauf- oder Werkverträgen 
über jede einzeln bestellte Ware oder Dienstleistung 
vor. Sollten wir feststellen, dass einzelne Waren und 
Dienstleistungen ausnahmsweise nicht mehr verfügbar 
sind oder aus rechtlichen Gründen nicht geliefert 
werden können, nehmen wir die Vertragsangebote nur 
bezüglich der verfügbaren oder lieferbaren Waren oder 
Dienstleistungen an. Soweit Angebote nicht 
angenommen werden, benachrichtigen wir den 
Besteller umgehend telefonisch, persönlich, postalisch 
oder per E-Mail. Nachlieferungen für nicht verfügbare 
oder lieferbare Waren oder Dienstleistungen erfolgen 
nicht. 
 

b) Der Besteller übernimmt für die von ihm 
beizubringenden Unterlagen, wie Zeichnungen, Muster 
oder dergleichen, die alleinige Verantwortung. Er hat 
dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte 
Ausführungszeichnungen nicht in Schutzrechte Dritter 
eingreifen.  

 
c) Für den Lieferumfang ist die schriftliche 

Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend. Bei 
Sonderanfertigungen kann die bestätigte Stückzahl um 
10% unter- oder überschritten werden.  

 
 
II. Preise und Verpackung 
 

a) Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich zu unseren, bei 
der Bestellung gültigen Listenpreisen ab Lager. Die 
Preise gelten ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht, 
Porto, Versicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
 

b) Verpackungen werden nur zurückgenommen, sofern 
hierzu eine zwingende gesetzliche Verpflichtung 
besteht.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
III. Versendung und Gefahrübergang, Abnahme 
 

a) Sofern die Versandart nicht vereinbart ist, erfolgt sie 
nach dem billigen Ermessen des Lieferers. 
 

b) Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller 
zumutbar. 
 

c) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir 
noch andere Leistungen, wie beispielsweise 
Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung, 
übernommen haben. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 
hat, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend. 
Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise 
nach der Meldung des Lieferers über die 
Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der 
Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht 
wesentlichen Mangels nicht verweigern. Verzögert sich 
oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge 
von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht 
die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wir 
verpflichten uns, auf Kosten des Bestellers eine 
Transportschadenversicherung abzuschließen, sofern 
dies der Besteller ausdrücklich verlangt.  

 
 
IV. Aufrechnungen und Zurückbehaltungen 
 
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Zurückbehaltung nur 
befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  
 
 
V. Lieferzeit 
 

a) Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung. Sie ist eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen 
hat.  
 

b) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei 
Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie bei Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des 
Willens des Lieferers liegen (z. B. Betriebsstörungen, 
verspätete Rohstofflieferung usw.), soweit solche 
Hindernisse auf die Fertigstellung oder Auslieferung des 
Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies 
gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten 
eintreten.  
 

c) Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem 
Besteller hieraus ein Schaden, so ist der Besteller 
berechtigt, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, eine 
pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie 
beträgt für jede volle Kalenderwoche der Verspätung 
0,5 % im Ganzen, aber höchstens 5% vom Wert 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, das infolge der 
Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß 
genutzt werden kann.  
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VI. Eigentumsvorbehalt 
 
Wir liefern ausschließlich unter einem umfassenden, verlängerten 
und erweiterten Eigentumsvorbehalt.  Dies gilt auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets 
ausdrücklich hierauf berufen. 
 

a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der 
Käufer sich vertragswidrig verhält. 
 

b) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum 
noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum 
noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der 
gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Käufer für den uns 
entstandenen Ausfall.  
 

c) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer 
schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) 
ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der 
Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung 
nicht einziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. 
 

d) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und 
im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Bestellers der Kaufsache an der 
umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes 
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt 
für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung 
in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das 
so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für 
uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche 
Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung 
der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon 
jetzt an. 

 

VII. Sach- und Rechtsmängel 
 
 Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leisten wir unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche Gewähr wie folgt:  
 

a) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des 
Lieferers nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, 
die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang 
liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die 
Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer 
unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile 
werden unser Eigentum.  
 

b) Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden 
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der 
Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche 
Zeit und Gelegenheit einzuräumen; andernfalls ist der 
Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen, wie der 
Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden, hat der Besteller 
nach vorheriger Absprache mit uns das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen 
und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen.  
 

c) Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung 
entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir – 
soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt 
– die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des 
Versandes. Wir tragen außerdem die Kosten des Aus- u. 
Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen 
Gestellung der notwendigen Monteure und Hilfskräfte 
einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch für uns 
keine  unverhältnismäßige Belastung eintritt. 
 

d) Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn 
wir – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle – eine von ihm gesetzte angemessene 
Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen 
eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lassen. Liegt 
nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller 
lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises 
zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt 
ansonsten ausgeschlossen.  
 

e) Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen 
übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Bestellung des Bestellers, 
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße 
Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie 
nicht von uns zu verantworten sind.  
 

f) Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß 
nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus 
entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne unsere 
vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungen des 
Liefergegenstandes. 
 

g) Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur 
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder 
Urheberrechten im Inland, werden wir auf unsere 
Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum 
weiteren Gebrauch verschaffen oder den 
Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise 
derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung 
nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich 
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angemessenen Bedingungen oder in angemessener 
Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Unter den genannten 
Voraussetzungen steht uns ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag zu. Darüber hinaus werden wir den Besteller 
von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber 
freistellen.  
 

h) Die in Abschnitt VII g) genannten Verpflichtungen des 
Lieferers sind vorbehaltlich für den Fall der Schutz- u. 
Urheberrechtsverletzung abschließend.  

 
Sie bestehen nur, wenn:  

 der Besteller uns unverzüglich von geltend 
gemachten Schutz- oder        Urheberrechts-
verletzungen unterrichtet 

 der Besteller uns in angemessenem Umfang bei 
der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche 
unterstützt bzw. uns die Durchführung der 
Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt VII g) 
ermöglicht, 

 uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich 
außergerichtlicher Regelungen vorbehalten 
bleiben, 

 der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des 
Bestellers beruht 

und 

 die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht 
wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht 
vertragsgemäßen Weise verwendet hat. 

 
 
VIII. Haftung  
 

a) Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des 
Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter 
Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss 
erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die 
Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen 
– insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung 
des Liefergegenstandes – vom Besteller nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten 
unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die 
Regelungen der Abschnitte VII. und VIII b) 
entsprechend.  
 

b) Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, haften wir – aus welchen 
Rechtsgründen auch immer – nur  

 

 bei Vorsatz, 

 bei grober Fahrlässigkeit der Organe oder 
leitender Angestellter unserer Gesellschaft, 

 bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, 

 bei Mängeln, die arglistig verschwiegen oder 
deren Abwesenheit garantiert wurden, 

 bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach 
Produkthaftungsgesetz für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. 

 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften 
wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und 
bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  
 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.  
 

IX. Verjährung 
 
Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch 
immer – verjähren in 12 Monaten. Für Schadenersatzansprüche 
nach Abschnitt 8 b) gelten die gesetzlichen Fristen. 
 
 
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, geltendes Recht, 
Vertragssprache 
 

a) Erfüllungsort ist Radebeul 
 

b) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
ist Dresden, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind 
berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.  
 

c) Es gilt, insbesondere bei Auslandsgeschäften, nur 
Deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 

 


